
Elektronische Rechnung senkt Kosten
Viele Firmen bereiten Umstellung vor – Warten auf Erlass des Finanzministeriums

WIEN (SN-frö). Karl Weintögl, Ge-
schäftsführer vom IT-Dienstleister
IT20one, hat nur einen Wunsch:
„Dass das Finanzministerium end-
lich Gas gibt.“ Denn: „Viele Betriebe
warten nur noch auf klärende Aus-
sagen der Finanz.“ Es geht um die
elektronische Rechnungslegung,
konkret um die Möglichkeit, Rech-
nungen per E-Mail an die Kunden
zuzustellen. Das Einsparungspo-
tenzial sei beachtlich, sagt Wein-
tögl. Drei bis sieben Euro koste die
traditionelle Rechnungslegung in
den heimischen Klein- und Mittel-
betrieben. Elektronisch könne man
sich dauerhaft bis zu 70 Prozent da-
von sparen, sagt Weintögl, dessen
Firma Software für die elektroni-
sche Rechnungslegung anbietet. Er
verspricht seiner Kundschaft, dass
die Investitionen in die elektroni-
sche Rechnungslegung „schon im
ersten Jahr wieder herein kom-
men“.

Dass die Geschäfte trotzdem
„noch nicht so laufen, wie wir uns

das vorstellen“, begründet Weintögl
mit steuerrechtlichen Unklarhei-
ten. Das Finanzministerium habe
zwar schon vor mehr als drei Jahren
gesetzlich klargestellt, dass auch
elektronische Rechnungen den Vor-
steuerabzug erlaubten. In der Folge
sei aber einzig festgelegt worden,
dass die Rechnung eine digitale Si-
gnatur aufweisen müsse. Auf einen
Durchführungserlass dazu warte-
ten die Betriebe schon länger als ein
Jahr. Dass mittlerweile zumindest

ein Entwurf dafür vorliegt, lässt
Weintögl hoffen, „dass das Warten
bald ein Ende hat“. Wann der Erlass
tatsächlich kommen wird, bleibt
freilich unklar. Die SN fragten im
Finanzministerium – sogar schrift-
lich – nach, die ganze Woche ohne
Erfolg.

Für die technische Umsetzung
der elektronischen Rechnung ist in
erster Linie die digitale Signatur nö-
tig. Dafür gibt es in Österreich mit
A-Cert und A-Trust zwei Anbieter.

Hans Zeger, Chef von A-Cert,
spricht von jährlichen Kosten von
20 Euro für die Signatur. Dazu kä-
men noch Softwarekosten von bis
zu 4000 Euro für eine automatisier-
te Rechnungslegung. Dabei wird
die Rechnung – in der Regel als
PDF-Format – samt Signatur elek-
tronisch erzeugt, um dann per E-
Mail an den Kunden zu gehen.

Ungeachtet des fehlenden
Durchführungserlasses schätzt Ze-
ger, dass schon heute drei bis vier
Prozent der heimischen Unterneh-
men die Rechnung elektronisch zu-
stellen. Und er warnt Firmen davor,
dies bei Geschäftskunden ohne di-
gitale Signatur zu tun. Denn dann
könnte bei den Rechnungsempfän-
gern die nächste Finanzprüfung bö-
se Überraschungen bringen. Fehlt
die digitale Signatur, ist nämlich ei-
ne Voraussetzung für den Vorsteu-
erabzug nicht gegeben. Womit sich
den Finanzprüfern ein „billiger Ein-
wand“ biete, um die Abzugsfähig-
keit der Vorsteuer zu bestreiten.

Elektronische Signatur: Voraussetzung für Vorsteuerabzug des Empfängers. Bild: SN
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